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Dienstleistungsvertrag über die Qualitätserhebung für Mammakarzinome und gynäkologische Tumoren

abgeschlossen zwischen der
a)	Tirol Kliniken GmbH, FN 55332x, mit dem Sitz in Innsbruck und der Geschäftsanschrift A-6020 Innsbruck, Anichstraße 35, Rechtsträgerin des Instituts für Klinische Epidemiologie (IET), vertreten durch die zeichnungsberechtigten Organe, als Dienstleisterin bzw. Auftragsverarbeiterin gemäß Datenschutz-Grundverordnung, in der Folge auch kurz als „TK“ oder „IET“ bezeichnet, einerseits
und der:dem
b)	Rechtsträger:in, Firmenbuchnummer, A-Postleitzahl Ort, Straße/Gasse/Platz, Nummer, Rechtsträger:in des Krankenhauses Name/Bezeichnung der Krankenanstalt, vertreten durch die zeichnungsberechtigten Organe, als Auftraggeber:in bzw. Verantwortliche:r gemäß Datenschutz-Grundverordnung, in der Folge auch kurz als „AG“ und, gemeinsam mit der TK als „Parteien" bezeichnet, andererseits

wie folgt:
A	Präambel
A.1	Die TK ist Rechtsträgerin des LIV – Landesinstitut für Integrierte Versorgung Tirol. Das Institut für klinische Epidemiologie (IET) ist Teil des LIV.
A.2	Das IET führt unter anderem das „Klinische Tumorregister Österreich für Mammakarzinome und gynäkologische Tumoren“ (KTR). Ziel dieses Registers ist die Qualitätssicherung bei der Behandlung von Mammakarzinomen und gynäkologischen Tumoren in Österreich.
A.3	Das KTR soll die Prävention, Diagnostik und Behandlung von Patientinnen mit Mammakarzinomen und gynäkologischen Tumoren verbessern.
1	Vertragsgegenstand
1.1	Die:Der AG stellt Daten im Zusammenhang mit Mammakarzinomen und gynäkologischen Tumoren nach den aktuellen Vorgaben des Fachbeirats des KTR bereit. Die Daten werden vom AG per Schnittstelle aus Celsius37 oder einer entsprechenden anderen Software an das IET übermittelt.
1.2	Sofern nicht im entsprechenden Krankenanstaltengesetz geregelt, werden die dafür notwendigen Einverständniserklärungen der Patientinnen vorab von der:vom AG eingeholt.
1.3	Das IET verpflichtet sich, die übermittelten Daten entgegenzunehmen und sie im Sinne der Aufgaben und des Zwecks des KTR zu verarbeiten und alle erforderlichen Maßnahmen zur richtigen, sicheren und dem Datenschutz entsprechenden Behandlung der Daten zu treffen. 
1.4	Das IET überprüft überlassene Daten auf Plausibilität. Gegebenenfalls werden Korrekturen oder Ergänzungen eingefordert. Die Auswertungen und statistischen Analysen der Daten werden vom IET durchgeführt.
1.5	Bei unplausiblen Daten wird mit der betreffenden Abteilung der:des AG Kontakt aufgenommen. Die aktuellen Todesdaten werden über die Statistik Austria ergänzt.
1.6	Daten, welche die Betroffenen identifizieren, werden nur für den Abgleich auf eindeutige Patientinnen und für das Ergänzen der Todesdaten verwendet.
1.7	Das IET führt Qualitätserhebungen im Zusammenhang mit Mammakarzinomen und gynäkologischen Tumoren durch. Auswertungen enthalten die vom Fachbeirat des KTR definierten Qualitätsindikatoren, insbesondere die Überlebensraten. 
1.8	Auswertungen werden einmal jährlich oder nach Wunsch verteilt. Jedes Krankenhaus erhält nur die Ergebnisse der eigenen Patientinnen sowie eine Gegenüberstellung mit den Gesamtdaten.
1.9	Die:Der AG erteilt die Zustimmung, dass die Daten in anonymer Form für Studien und/oder Publikationen, die vom Fachbeirat des KTR genehmigt wurden, verwendet werden dürfen. 
1.10	Es werden weder Ergebnisse für individuelle Patientinnen, noch Ergebnisse, aus denen Informationen über ein bestimmtes Krankenhaus abzuleiten wären, weitergegeben. Alle Daten, die in die statistische Analyse eingehen, sind vollkommen anonym und enthalten keinerlei Informationen, mit denen Personen identifiziert werden können. Die Zugriffsrechte werden diesbezüglich entsprechend vom IET eingerichtet.
2	Vertragsentgelt
2.1	Für die gegenständlichen Leistungen wird pro teilnehmender Organisationseinheit je Krankenhaus ein jährliches Entgelt in Höhe von Euro 500,00 zuzüglich allfälliger Umsatzsteuer vereinbart. Die Rechnungslegung erfolgt zu Beginn des jeweiligen Jahres und wird direkt an die jeweilige Organisationseinheit adressiert.
2.2	Der vorgenannte Betrag wird wertgesichert nach dem von der Statistik Austria verlautbarten Verbraucherpreisindex 2015. Die Berechnung wird jeweils auf Basis des Durchschnittsindexes der vergangenen beiden Kalenderjahre durchgeführt.
3	Vertraulichkeit, Konsultationspflicht, Datenschutz, Auftrag zur Datenverarbeitung
3.1	Alle Daten und Informationen im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vertrag sind vertraulich zu behandeln. Dies beinhaltet auch alle Wahrnehmungen und Unterlagen, die zur geschäftlichen Geheimsphäre gehören. Ausgenommen davon ist die namentliche Nennung als teilnehmende:r Vertragspartner:in im klinischen Tumorregister für Mammakarzinome und gynäkologische Tumoren. Bei Zweifeln über die Zugehörigkeit einer Information oder Wahrnehmung zu Geschäftsgeheimnissen besteht eine wechselseitige Konsultationspflicht.
3.2	Die Parteien sind zur Verschwiegenheit über sämtliche personenbezogenen Angaben und Daten von Patientinnen, Kund:innen, deren Angehörigen bzw. Beschäftigten und Mitarbeiter:innen, die ihnen im Zuge der Auftragserfüllung zur Kenntnis gelangen und/oder welche dabei verarbeitet werden, wie z.B. persönliche oder wirtschaftliche Verhältnisse, verpflichtet.
3.3	Sollten im Zuge der Auftragserfüllung Daten beispielsweise in Papier oder elektronischer Form erfasst und gespeichert werden, so sind diese gesichert aufzubewahren, vor einem Zugriff durch unberechtigte Dritte zu schützen und die getätigten Datensicherheitsmaßnahmen auf Wunsch nachzuweisen.
3.4	Eine Veröffentlichung oder Weitergabe von Daten jedweder Art ist nur mit ausdrücklicher vorhergehender schriftlicher Zustimmung der Parteien zulässig.
3.5	Die Parteien werden ihre Mitarbeiter:innen bzw. beauftragte Subunternehmer:innen vor Aufnahme der Tätigkeit zur dauernden Geheimhaltungspflicht und Wahrung des Datengeheimnisses nach den datenschutzrechtlichen Vorgaben, wie insbesondere nach der „Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG ("Datenschutz-Grundverordnung", DSGVO)“ und nach dem „Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz – DSG)“, in der jeweils gültigen Fassung, verpflichten.
3.6	Die Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses und der Vertraulichkeit gilt auch über das Ende der Zusammenarbeit bzw. Vertragserfüllung hinaus.
3.7	Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt ausnahmsweise dann nicht, wenn die Parteien aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder der Anordnung einer Behörde oder eines Gerichts zur Mitteilung verpflichtet sind.
3.8	Da eine „Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen“ („Auftragsverarbeitung“) im Sinne der EU Datenschutz-Grundverordnung DSGVO (Art. 28) erfolgt, gilt zwischen den Parteien überdies der Standardvertrag der Tirol Kliniken GmbH „Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung“ in der jeweils gültigen Fassung.
4	Vertragsdauer, Kündigung
4.1	Der gegenständliche Vertrag tritt mit allseitiger Unterfertigung in Kraft und wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen.
4.2	Eine Kündigung ist durch beide Parteien ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum Monatsletzten möglich. Die Kündigung hat mit eingeschriebener Briefsendung zu erfolgen. Zur Fristwahrung genügt der Nachweis über die rechtzeitige Postaufgabe im Inland.
5	Schlussbestimmungen
5.1	Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hievon nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel der ursprünglichen Bestimmung bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise am Nächsten kommt. Im Zweifel gilt die unwirksame Bestimmung durch eine solche gültige Bestimmung als ersetzt.
5.2	Abänderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Vertragspunkts an sich. Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen.
5.3	Die Parteien werden Differenzen aus diesem Vertrag oder über diesen Vertrag nach Möglichkeit außergerichtlich und einvernehmlich beilegen. Für den Fall, dass dies nicht gelingt, wird als ausschließlicher Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in Innsbruck vereinbart. Es ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden. Die Anwendung der Verweisungsnormen des IPRG wird ausgeschlossen.
5.4	Der gegenständliche Vertrag kann analog (handschriftlich) oder mittels qualifizierter elektronischer Signatur unterfertigt werden. Die Unterfertigung durch die Parteien hat nicht zwingend auf einer einzigen physischen Originalurkunde mit allen Originalunterschriften zu erfolgen. Auch die Unterfertigung einer Ausfertigung, welche bereits von einer oder mehreren Vertragspartei(en) handschriftlich oder mittels qualifizierter elektronischer Signatur unterfertigt und von dieser bzw. diesen jeweils eingescannt in Form einer elektronischen Ausfertigung weitergeleitet wurde, ist zulässig und wird das Erfordernis der Schriftlichkeit damit erfüllt. Auf Seiten der Tirol Kliniken wird hiefür die E-Mail – Adresse rechtsabteilung@tirol-kliniken.at bereitgestellt.
6	Unterfertigung
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Für die:den Rechtsträger:in 
als Rechtsträger:in des 
Name/Bezeichnung der Krankenanstalt


....................................................
Titel Vorname Famillienname Titel
Funktion




Innsbruck, am ………….………….


Für die Tirol Kliniken GmbH
als Rechtsträgerin des 
Instituts für klinische Epidemiologie (IET)


	....................................................	....................................................
	Univ.-Prof. Dr. Christian Haring MSc MAS	Mag. Stefan Deflorian
	Geschäftsführer 	Geschäftsführer
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